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1. Teil

Allgemeines

A. Einleitung

Die Anzahl der strabefreienden Selbstanzeigen gemäß § 371 AO, die wegen
einer Steuerhinterziehung erstattet werden, ist seit der letzten Reform des Rechts-
instituts durch das AOÄG 2015 deutlich zurückgegangen.1 Hintergrund hierfür
dürften neben den tatbestandlichen Verschärfungen des Instituts und den immer
wieder medienwirksamen Ankäufe diverser Steuer-CDs mit Daten von Steuer-
sündern, die auf ausländischen Bankkonten Geld versteckt hatten, auch die zahl-
reichen Unwägbarkeiten der strafbefreienden Selbstanzeige in der Praxis sein.

Verkompliziert wird die Ausgangslage des Rechtsanwenders zusätzlich durch
den Umstand, dass extrem viele Fallgruppen existieren, in denen Selbstanzeigen
wegen einer mit anderen Tatbeteiligten gemeinsam begangenen Steuerhinterzie-
hung erstattet werden, die die Aufstellung einheitlicher Maßstäbe erschweren. Zu
denken ist etwa an Steuerhinterziehungen, die im Verhältnis Arbeitnehmer und
Arbeitgeber begangen wurden, Steuerhinterziehungen in Unternehmen, solchen,
die im Verhältnis mehrerer Gesellschafter zueinander oder zu eigenen Gunsten
oder zugunsten der Gesellschaft begangen wurden, an die Steuerhinterziehung
unter Mitwirkung des steuerlichen Beraters oder des Bankmitarbeiters und sol-
chen, die gemeinsam von Ehegatten begangen wurden.

Der Wortlaut der Norm unterscheidet nicht danach, wer die Selbstanzeige er-
stattet und auch nicht danach, ob der Anzeigende Alleintäter, Mittäter, Anstifter
oder Gehilfe der Steuerhinterziehung war. Damit steht grundsätzlich jedem Tat-
beteiligten die Möglichkeit zur Erstattung einer Selbstanzeige und zur Erlangung
von Straffreiheit für die gemäß § 371 Abs. 1 AO angezeigte Steuerhinterziehung
offen. Gleichwohl existieren viele rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten,
die die Abgabe einer Selbstanzeige im Rahmen eines Mehrpersonenverhältnisses
erschweren und bei denen zu untersuchen ist, ob und falls ja, in welcher Form
diese Probleme bei der Wirksamkeit der Selbstanzeige zu berücksichtigen sind.

1 Vgl. etwa die Meldung der Redaktion beck-aktuell vom 03.01.2017: „Zahl der
Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern geht zurück“ abrufbar unter: https:/ /beck-on
line.beck.de/Dokument?vpath=bibdata %2Freddok %2Fbecklink %2F2005376.htm&pos
=3&hlwords=on (16.06.2017).



So ist in praktischer Hinsicht etwa an die Konstellation zu denken, in denen
ein Selbstanzeigewilliger, der an der Steuerhinterziehung eines anderen mitge-
wirkt hat, eine strafbefreiende Selbstanzeige abgeben möchte, selbst aber keinen
Zugriff auf hierfür notwendige Unterlagen des Steuerschuldners hat. In rechtli-
cher Hinsicht ist unter anderem zu untersuchen, für wen die Selbstanzeige wirkt
und wie sich die unterschiedlichen Fallkonstellationen auf die Anforderungen,
die an den Inhalt der Selbstanzeige zu stellen sind, auswirken.

Muss etwa der Empfänger einer verdeckten Gewinnausschüttung, die dieser in
seiner Einkommensteuererklärung verschwiegen hat, zugleich eine unrichtige
Körperschaftsteuererklärung der Gesellschaft berichtigen? Ist die Nennung von
Zahlenangaben für das Vorliegen einer wirksamen Berichtigung konstitutiv und
kann damit nur derjenige Steuerhinterzieher straffrei werden, der Zugriff auf
sämtliche Unterlagen zur Ermittlung der hinterzogenen Steuer hat? Unter wel-
chen Voraussetzungen werden die übrigen Mitglieder eines hier besprochenen
Mehrpersonenverhältnisses straffrei, wenn nur ein Steuerhinterzieher Selbstan-
zeige erstattet?

Die Antworten auf die aufgeworfenen und viele weitere Fragen sind umstrit-
ten. Da die Selbstanzeige seit dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz 2011 dem
Vollständigkeitsgebot unterliegt und eine unvollständige sog. Teilselbstanzeige
nach allgemeiner Ansicht nicht mehr strafbefreiend wirkt, nachfolgende „Kor-
rektur-Selbstanzeigen“ jedoch wegen der Auslösung des Sperrgrunds der Tat-
entdeckung gemäß § 371 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO ausgeschlossen sind, ist die
rechtssichere Vorhersehbarkeit und Erfüllbarkeit der einzelnen Anforderungen
von essentieller Bedeutung. Anderenfalls begründete die Abgabe einer Selbst-
anzeige ein unkalkulierbares Risiko.2 Diese Rechtsunsicherheit und das Fehlen
verbindlicher Maßstäbe für die Anwendung der strafbefreienden Selbstanzeige
wegen einer gemeinsam mit anderen begangenen Steuerhinterziehung ist ein
nicht hinnehmbarer Zustand.

Die folgende Untersuchung hat sich daher das Ziel gesetzt, zu den häufigsten
und umstrittensten Fragen bei der Auslegung der strafbefreienden Selbstanzeige
gemäß § 371 Abs. 1 AO im Rahmen von Mehrpersonenverhältnissen Stellung zu
beziehen.

B. Grundlagen der Untersuchung

Bevor die eingangs genannten und weitere rechtliche und tatsächliche Schwie-
rigkeiten bei der Anwendung von § 371 Abs. 1 AO bei der Erstattung von Selbst-
anzeigen aufgrund einer in einem Mehrpersonenverhältnis begangenen Steuer-
hinterziehung untersucht werden können, gilt es, die Grundlagen der Untersu-
chung zu definieren.
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2 Vgl. hierzu auch Bültmann, DStR 2017, 1 (5).



Grundlagen der Auslegung der strafbefreienden Selbstanzeige im Rahmen von
Mehrpersonenverhältnissen sind Hintergründe zum Wesen und Strafgrund von
Mehrpersonenverhältnissen i. S.d. Untersuchung, die Entstehungsgeschichte der
strafbefreienden Selbstanzeige, der mit ihr verfolgte Sinn und Zweck, sowie die
Rechtfertigung der durch sie bewirkten Strafbefreiung.

I. Der Wortlaut und die Entstehungsgeschichte
von § 371 AO

1. § 371 AO im Überblick

§ 371 AO trägt die Überschrift „Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung“. Trotz
ihrer Überschrift als „Selbstanzeige“ genügt die schlichte Anzeige der Steuer-
straftat nicht zur Erlangung der Strafbefreiung.3

§ 371 Abs. 1 bis 3 AO lautet:

(1) Wer gegenüber der Finanzbehörde zu allen Steuerstraftaten einer Steuerart in vol-
lem Umfang die unrichtigen Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben er-
gänzt oder die unterlassenen Angaben nachholt, wird wegen dieser Steuerstraftaten
nicht nach § 370 bestraft. Die Angaben müssen zu allen unverjährten Steuerstraftaten
einer Steuerart, mindestens aber zu allen Steuerstraftaten einer Steuerart innerhalb
der letzten zehn Kalenderjahren erfolgen.

(2) Straffreiheit tritt nicht ein, wenn

1. bei einer der zur Selbstanzeige gebrachten unverjährten Steuerstraftaten vor der
Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung

a) dem an der Tat Beteiligten, seinem Vertreter, dem Begünstigten im Sinne des
§ 370 Abs. 1 oder dessen Vertreter eine Prüfungsordnung nach § 196 bekannt gege-
ben worden ist, beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der angekün-
digten Außenprüfung, oder

b) dem an der Tat Beteiligten oder seinem Vertreter die Einleitung des Straf- oder
Bußgeldverfahrens bekannt gegeben worden ist oder

c) ein Amtsträger der Finanzbehörde zur steuerlichen Prüfung erschienen ist, be-
schränkt auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der Außenprüfung, oder

d) ein Amtsträger zur Ermittlung einer Steuerstraftat oder einer Steuerordnungswid-
rigkeit erschienen ist oder

e) ein Amtsträger der Finanzbehörde zu einer Umsatzsteuer-Nachschau nach § 27b
des Umsatzsteuergesetzes, einer Lohnsteuer-Nachschau nach § 42g des Einkommen-
steuergesetzes oder einer Nachschau nach anderen steuerrechtlichen Vorschriften er-
schienen ist und sich ausgewiesen hat oder

2. eine der Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nach-
holung ganz oder zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei
verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste,
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3 Flore/Tsambikakis/Wessing/Biesgen, § 371 Rz. 1; ebenso auch: Schwarz/Pahlke/
Webel, § 371 Rz. 13; Tipke/Kruse/Seer, § 371 Rz. 2.


